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1. Auftragserteilung 

a) Im Auftragsschein oder in dem Bestäti-

gungsschreiben sind die zu erbringenden Leis-
tungen zu bezeichnen und der voraussichtliche 

oder verbindliche Fertigstellungstermin anzu-

geben.  
b) Der Auftrag umfaßt die Ermächtigung, 

Unteraufträge zu erteilen, Probefahrten und 

Überführungsfahrten vorzunehmen.  
2. Kostenvoranschlag, Preisangaben 

a) Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt 

der Auftragnehmer im Auftragsschein auch die 
Preise, die bei der Durchführung des Auftrages 

voraussichtlich zum Ansatz kommen.  

b) Wünscht der Auftraggeber eine verbindli-
che Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen 

Kostenvoranschlages; in diesem sind die Arbei-

ten und Ersatzteile jeweils im Einzelnen aufzu-
führen und mit dem jeweiligen Preis zu verse-

hen. Der Auftragnehmer ist an diesen Kosten-

voranschlag bis zum Ablauf von drei Wochen 
nach seiner Abgabe gebunden. Wird aufgrund 

des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so 

werden etwaige Kosten für den Kostenvoran-
schlag mit der Auftragsrechnung verrechnet, 

und der Gesamtpreis darf bei Berechnung des 

Auftrags nur mit Zustimmung des Auftragge-
bers überschritten werden. Die zur Abgabe des 

Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen 

können dem Auftraggeber berechnet werden, 
wenn dies im Einzelfall vereinbart ist. Der 

entstandene und zu belegende Aufwand wird 

dem Auftraggeber in Rechnung gestellt (Fehl-
suchzeit = Arbeitszeit), wenn ein Auftrag nicht 

durchgeführt werden kann aus Umständen, die 

der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, 
insbesondere wenn 

- der beanstandete Fehler bei der Überprü-

fung nicht auftrat; 

- der Auftraggeber den vereinbarten Termin 

schuldhaft versäumt; 

- der Auftrag während der Durchführung 
zurückgezogen wurde, ohne dass hierfür 

ein Umstand ursächlich war, den der Auf-

tragnehmer zu vertreten hat.  
c) Wenn im Auftragsschein Preisangaben 

enthalten sind, muß ebenso wie beim Kosten-
voranschlag die Umsatzsteuer angegeben 

werden. 

3. Fertigstellung 

a) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen 

schriftlich als verbindlich bezeichneten Fertig-

stellungstermin einzuhalten. Ändert oder erwei-
tert sich der Auftragsumfang gegenüber dem 

ursprünglichen Auftrag, und tritt dadurch eine 

Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer 
unverzüglich unter Angabe der Gründe einen 

neuen Fertigstellungstermin zu nennen.  

b) Hält der Auftragnehmer bei Aufträgen, 

welche die Instandsetzung einer Maschine zum 

Gegenstand haben, einen schriftlich verbindlich 

zugesagten Fertigstellungstermin länger als 24 
Stunden schuldhaft nicht ein, so hat der Auf-

tragnehmer nach seiner Wahl dem Auftraggeber 

eine möglichst gleichwertige Ersatzmaschine 
nach den jeweils gültigen Bedingungen  kosten-

los zur Verfügung zu stellen oder 80% der 

Kosten für eine tatsächliche Inanspruchnahme 
einer möglichst gleichwertigen Mietmaschine 

zu erstatten. Der Auftraggeber hat die Ersatz- 

oder Mietmaschine nach Meldung der Fertig-
stellung des Auftragsgegenstandes unverzüglich 

zurückzugeben; weitergehender Verzugsscha-

denersatz ist ausgeschlossen, außer in Fällen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der 

Auftragnehmer ist auch für die während des 

Verzuges durch Zufall eintretende Unmöglich-
keit der Leistung verantwortlich, es sei denn, 

dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leis-

tung eingetreten sein würde.  

c) Bei gewerblich genutzten Maschinen kann 
der Auftragnehmer statt der Zurverfügungstel-

lung einer Ersatzmaschine oder der Übernahme 

von Mietmaschinenkosten den durch die verzö-
gerte Fertigstellung entstandenen Verdienstaus-

fall ersetzen.  

d) Kann der Fertigstellungstermin infolge 
höherer Gewalt, also ein betriebsfremdes, von 

außen durch elementare Naturkräfte oder durch 

Handlungen dritter Personen herbeigeführtes 
Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und 

Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich 

erträglichen Mitteln auch durch die äußerste, 
nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwar-

tende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich 

gemacht werden kann und auch nicht wegen 
seiner Häufigkeit vom Betriebsunternehmer in 

Kauf zu nehmen ist, behördliche Maßnahmen, 

Betriebsstillegung, Streik, extreme Witterungs-
verhältnisse, Hoch- und Niedrigwasser, Trans-

portstörungen, Epidemie, Pandemie, Seuchen, 

Krieg, Unruhen oder ähnliche Umstände – auch 
bei Lieferanten des Auftragnehmers oder 

schwerwiegender und unverschuldeter und 

unvorhergesehener Betriebsstörungen, wie etwa 
rechtmäßige Streiks, Aussperrung, unverschul-

detes Ausbleiben von Arbeitskräften oder von 

Zulieferung, nicht eingehalten werden, besteht 
keine Schadensersatzpflicht, insbesondere auch 

nicht zur Stellung einer Ersatzmaschine oder 

zur Erstattung von Kosten für die tatsächliche 
Inanspruchnahme einer Mietmaschine. Der 

Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, den 

Auftraggeber über diese Verzögerungen zu 
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar 

ist.  

4. Abnahme 

a) Die Abnahme des Auftragsgegenstandes 

durch den Auftraggeber erfolgt, soweit nichts 

anderes vereinbart ist, im Betrieb des Auftrag-
nehmers. Wünscht der Auftraggeber Abholung 

oder Zustellung, so erfolgt diese auf seine 

Rechnung und Gefahr. Die Haftung bei Ver-
schulden bleibt unberührt.  

b) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Repa-
raturgegenstand innerhalb von einer Woche ab 

Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aus-

händigung oder Übersendung der Rechnung 
abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann der 

Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rech-

ten Gebrauch machen.  
Bei Reparaturarbeiten, die innerhalb eines 

Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich 

die Frist auf zwei Arbeitstage. 
c) Bei Abnahmeverzug des Unternehmers kann 

der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewah-

rungsgebühr berechnen. Der Auftragsgegen-

stand kann nach Ermessen des Auftragnehmers 

auch anderweitig aufbewahrt werden. Kosten 

und Gefahr der Aufbewahrung gehen zu Lasten 
des Unternehmers.  

5. Berechnung des Auftrages  

a) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auf-
tragserteilung eine angemessene Vorauszahlung 

zu verlangen.  

b) Bei der Berechnung von Instandsetzungen 
sind sowohl im Kostenvoranschlag als auch in 

der Rechnung die Preise für verwendete Ersatz-

teile, Materialien und Sonderleistungen sowie 
die Preise für jede technisch in sich abgeschlos-

sene Arbeitsleistung jeweils gesondert auszu-

weisen. Wird der Auftrag aufgrund eines ver-
bindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so 

genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoran-

schlag, wobei lediglich zusätzliche Arbeiten 
besonders auszuführen sind.  

c) Die Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auf-

traggebers.  

d) Eine etwaige Berichtigung der Rechnung 
muß seitens des Auftragnehmers, ebenso wie 

eine Beanstandung seitens des Auftraggebers, 

spätestens sechs Wochen nach Zugang der 
Rechnung erfolgen.  

6. Zahlung und SEPA-Lastschrift 

a) Der Rechnungsbetrag und Preise für Neben-
leistungen sind bei Abnahme des Reparaturge-

genstandes und Aushändigung oder Übersen-

dung der Rechnung zur Zahlung in bar fällig, 
spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach 

Meldung der Fertigstellung und Aushändigung 

oder Übersendung der Rechnung.  
b) Im SEPA-Lastschriftverfahren wird die 

Ankündigungsfrist einer anstehenden Last-

schrift auf 5 Werktage verkürzt. Dies gilt für 
einmalige SEPA-Lastschriften sowie für SEPA-

Dauerlastschriften mit wechselnden Beträgen. 

Bei (erstmaliger) SEPA-Dauerlastschrift mit 
gleichbleibenden Beträgen benachrichtigt die 

Gesellschaft den Vertragspartner 5 Werktage 

vor der ersten Lastschrift über den ersten Last-
schrifteinzug und die Folgeeinzüge. 

c) Der Auftragnehmer kann mit sämtlichen 

Forderungen, die ihr gegen den Kunden zu-
stehen, gegen sämtliche gleichartige Forderun-

gen aufrechnen, die der Kunde gegen sie hat, 

sobald der Auftragnehmer die ihr gebührende 
Leistung fordern und die ihr obliegende Leis-

tung bewirken kann. Der Kunde kann nur mit 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten, 
fälligen Gegenansprüchen aufrechnen. Der 

Kunde des Auftragnehmers kann ein Zurückbe-

haltungsrecht, das nicht auf demselben rechtli-
chen Verhältnis beruht, nicht ausüben. 

7. Prüfung des Steuersatzes bei Abrech-

nung durch den Auftragnehmer 

Ist der Kunde Unternehmer dann sind von dem 

Auftragnehmer  erstellte Abrechnungen vom 

Unternehmer unverzüglich auf ihre Richtigkeit 
im Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatz-

steuersatz zu überprüfen. Der Ausweis eines 

unrichtigen Umsatzsteuersatzes ist dem Auf-
tragnehmer  binnen eines Monats ab Zugang der 

Abrechnung schriftlich mitzuteilen. Sollte der 
Auftragnehmer  innerhalb dieses einen Monats 

keine Mitteilung des Unternehmers über die 

Unrichtigkeit eines ausgewiesenen Umsatzsteu-
ersatzes erhalten, ist der von dem Auftragneh-

mer ausgewiesene Umsatzsteuersatz maßgeb-

lich. Bei Verletzung der Mitteilungspflicht ist 
der Unternehmer dem Auftragnehmer nach den 

gesetzlichen Vorschriften zum Schadensersatz 

verpflichtet.  
Erweitertes Pfandrecht  

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forde-

rung aus dem Auftrag ein vertragliches Pfand-

recht an den aufgrund des Auftrages in seinen 

Besitz gelangten Gegenständen zu. Das vertrag-

liche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen 
aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteil-

lieferungen und sonstigen Leistungen geltend 

gemacht werden, soweit sie mit dem Auftrags-
gegenstand in einem sachlichen Zusammenhang 

stehen. Für sonstige Ansprüche gilt das vertrag-

liche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten 
sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und 

der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber 

gehört.  
8. Sachmangel 

a) Ansprüche des Auftraggebers wegen 

Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ab-
nahme des Reparaturgegenstandes. Nimmt der 

Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz 

Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm Sach-
mängelansprüche in dem in den nachfolgenden 



Ziffern d) – e) beschriebenen Umfang nur zu, 

wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält.  

b) Ist Gegenstand des Auftrages die Lieferung 
herzustellender oder zu erzeugender bewegli-

cher Sachen und ist der Auftraggeber ein Un-

ternehmer, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen verjähren Ansprüche des 

Auftraggebers wegen Sachmängeln in einem 
Jahr ab Ablieferung. Für andere Auftraggeber 

(Verbraucher) gelten in diesem Fall die gesetz-

lichen Bestimmungen.  
c) Weitergehende Ansprüche bleiben unbe-

rührt, soweit der Auftragnehmer aufgrund 
Gesetzes zwingend haftet oder etwas anderes 

vereinbart wird, insbesondere im Fall er Über-

nahme einer Garantie.   
d) Mängel sollen dem Auftragnehmer unver-

züglich nach ihrer Feststellung angezeigt und 

genau bezeichnet werden; bei persönlichen 
Anzeigen händigt der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung über 

den Eingang der Anzeige aus.  
e) Für die Abwicklung der Mängelbeseiti-

gung gilt Folgendes:  

aa) Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der 
Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend zu 

machen.  

bb) Wird der Reparaturgegenstand wegen 
eines Sachmangels betriebsunfähig, kann sich 

der Auftraggeber mit Zustimmung des Auftrag-

nehmers an den dem Ort des betriebsunfähigen 
Kaufgegenstandes nächstgelegenen Werkstatt 

wenden, wenn sich der Ort des betriebsunfähi-

gen Kaufgegenstandes mehr als 50 km vom 
Auftragnehmer entfernt befindet und wenn ein 

zwingender Notfall vorliegt; der Auftraggeber 

ist jedoch verpflichtet, unverzüglich den Auf-
tragnehmer hiervon unter Angabe der Anschrift 

des beauftragten Betriebes zu unterrichten. 

cc) Ersetzte Teile werden Eigentum des Auf-
tragnehmers.  

dd) Für die zur Mängelbeseitigung eingebau-

ten Teile kann der Auftraggeber bis zum Ablauf 
der Verjährungsfrist des Auftragsgegenstandes 

Sachmängelansprüche auf Grund des Auftrages 

geltend machen.  
ee) Erfolgt in dem Ausnahmefall der Ziffer 

8g)bb) die Mängelbeseitigung in einer anderen 

(der Vertriebsorganisation des Auftragnehmers 
angehörenden) Fachwerkstatt, hat der Auftrag-

geber in den Auftragsschein aufnehmen zu 

lassen, dass es sich um die Durchführung einer 
Mängelbeseitung des Auftragnehmers handelt 

und dass diesem ausgebaute Teile während 

einer angemessenen Frist zur Verfügung zu 
halten sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstat-

tung der dem Auftraggeber nachweislich ent-

standenen Reparaturkosten verpflichtet. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwir-

ken, dass die Kosten für die Mängelbeseitung 

möglichst niedrig gehalten werden.  
9. Haftungsausschlüsse und -

begrenzungen  

a) Vorbehaltlich der Regelung des nachfolgen-

den Absatzes haftet der Auftragnehmer auf 

Schadensersatz – bei vertraglichen, außerver-
traglichen oder sonstigen Schadensersatzan-

sprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Mängeln, Verzug und 
Unmöglichkeit, Verschulden bei Vertragsver-

handlungen und Delikt – nur bei Vorsatz und/ 

oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
Vorsatz und/ oder grober Fahrlässigkeit der 

Vertreter des Auftragnehmers oder Erfüllungs-

gehilfen. Darüber hinaus haftet der Auftrag-
nehmer auch bei einfacher Fahrlässigkeit, 

einschließlich einfacher Fahrlässigkeit der 

Vertreter des Auftragnehmers und Erfüllungs-
gehilfen, für Schäden aus der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Vertrages erst ermöglicht und auf 

deren Erfüllung der Kunde daher regelmäßig 

vertrauen darf (Kardinalpflicht). Bei einfach 
fahrlässiger Pflichtverletzung des Auftragneh-

mers, ist die Schadensersatzhaftung jedoch auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schaden begrenzt.  
b) Von den in Absatz a) geregelten Haftungs-

ausschlüssen und –beschränkungen unberührt 
bleiben Ansprüche für Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers und der Gesund-

heit sowie Ansprüche des Kunden nach dem 
Produkthaftungsgesetz, einer Haftung nach der 

DSGVO, den gesetzlichen Sondervorschriften 
bei Endlieferung der Ware an einen Verbrau-

cher und anderen zwingenden gesetzlichen 

Haftungsregelungen. Die vorstehenden Haf-
tungsausschlüsse bzw. –beschränkungen gelten 

außerdem nicht, soweit der Auftragnehmer 

einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder 
soweit der Auftragnehmer aus der Übernahme 

einer Garantie oder wegen der Übernahme des 

Beschaffungsrisikos haftet. 
c) Die voranstehenden Absätze a) und b) gelten 

auch, wenn der Kunde anstelle eines Anspruchs 

auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.  

d) Soweit die Schadensersatzhaftung des Auf-

tragnehmers gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 

die persönliche Schadensersatzhaftung der 

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter des Auftragnehmers und Erfüllungsgehil-

fen, die auf demselben Rechtsgrund beruhen. 

10. Eigentumsvorbehalt  

An allen eingebauten Ersatz- und Zubehörteilen 

sowie Aggregaten, welche nicht wesentliche 

Bestandteile des Auftragsgegenstandes gewor-
den sind, behält sich der Auftragnehmer das 

Eigentum daran bis zur vollständigen Bezah-

lung vor.  
11. Datenschutz 

Der Auftragnehmer erhebt, speichert und 

verarbeitet personenbezogene Daten in Über-
einstimmung mit den Bestimmungen der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) gemäß der 

unter www.landtechnik-
pechtheyden.de/datenschutz/ abrufbaren Daten-

schutzerklärung, die insoweit Vorrang gegen-

über den Bestimmungen in diesen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hat. Der Auftragnehmer 

wird personenbezogene Daten an Auskunfteien 

(z.B. Schufa, Creditreform) über nicht vertrags-
gemäßes Verhalten unter Beachtung der Vor-

schriften der DSGVO übermitteln. Übermittelt 

der Vertragspartner als verantwortliche Stelle 
gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO dem Auftragnehmer 

personenbezogene Daten, so ist er verpflichtet, 

den Betroffenen rechtzeitig nach Maßgabe des 
Artikel 14 DSGVO über die Datenverarbeitung 

durch den Auftragnehmer  zu informieren; der 

Auftragnehmer  sieht von einer Information des 
Betroffenen ab. 

12. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allge-

meinen Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise nichtig oder unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die 

Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksa-
men allgemeinen Geschäftsbedingungen tritt 

das Gesetzesrecht (§ 306 Abs. 2 BGB). Im 

Übrigen werden die Parteien anstelle der nichti-
gen oder unwirksamen Bestimmung eine wirk-

same Regelung treffen, die ihr wirtschaftlich 

möglichst nahekommt, soweit keine ergänzende 
Vertragsauslegung vorrangig oder möglich ist 

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Die Geschäftsräume des Auftragnehmers sind 
für beide Teile Erfüllungsort, wenn der Kunde 

Kaufmann, eine juristische Person öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich- rechtliches Sonder-

vermögen ist.  

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Per-
son öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- 

rechtliches Sondervermögen, oder hat der 

Kunde nach Vertragsschluss in Deutschland 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-

haltsort aus dem Geltungsbereich der deutschen 

Zivilprozessordnung (ZPO) verlegt oder ist sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt einer Klageerhebung dem Auftrag-

nehmer nicht bekannt, so ist Gerichtsstand 
Köln..  

14. Geltendes Recht 

Die Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 

deutschem Recht. Die Anwendung des Über-

einkommens der Vereinten Nationen über 
internationale Warenverkäufe (CISG) ist ausge-

schlossen. Die gesetzlichen Vorschriften zur 

Beschränkung der Rechtswahl und zur An-
wendbarkeit zwingender Vorschriften insbe-

sondere des Staates, in dem der Kunde, der 

Verbraucher ist, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, bleiben unberührt 

15. Verbraucherstreitbeilegung 

Der Auftragnehmer  nimmt nicht am Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-

tungsstelle teil und ist hierzu auch nicht ver-

pflichtet.  
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